
Stadtratssitzung 23.01.2024 
 

 

In der Sitzung des Stadtrates am 23.01.2024 wurde über nachfolgende 

Themen beraten und Beschluss gefasst. 

 

1. Genehmigung der Niederschrift 
  

Beschluss 
 

 Der Stadtrat genehmigt die Niederschriften  
 

 der Stadtratssitzung vom 04.12.2023 
 der Sitzung des Ausschusses für Bau, Umwelt, Energie, Liegenschaften 

und Forst vom 16.11.2023 
 der Sitzung des Ausschusses für Bau, Umwelt, Energie, Liegenschaften 

und Forst vom 14.12.2023 
 
in der jeweils vorgelegten Fassung. 
 
Einstimmig beschlossen Ja 19      Nein 0      Anwesend 19 
 

2. Änderung der Gemeindeordnung; 
Anpassung des Ortsrechts  
 

 1. Der Einführung von Echtzeitübertragungen der öffentlichen Sitzungen des 
Gemeinderats in Ton und Bild über das Internet und der Bereitstellung von 
Aufzeichnungen in einer Sammlung audiovisueller Medien für die Dauer von 
sechs Wochen zum Abruf für jedermann wird nicht zugestimmt. 
 
Mehrheitlich beschlossen Ja 15      Nein 4      Anwesend 19   
 
 
2. Der Teilnahme von Stadtratsmitgliedern an den Sitzungen des Stadtrats 
mittels Ton-Bild-Übertragung wird zugelassen. Die Verwaltung wird beauftragt, 
erforderliche Änderungen in der Geschäftsordnung auszuarbeiten und dem 
Stadtrat zur Entscheidung vorzulegen. 
 
Einstimmig beschlossen Ja 19      Nein 0      Anwesend 19   
 
 
3. Der Einführung einer Echtzeitübertragung der Bürgerversammlung in Ton und 
Bild über das Internet wird nicht zugestimmt. 
 
Mehrheitlich beschlossen Ja 17      Nein 2      Anwesend 19   

  
  
3. Vollzug der Gemeindeordnung; 

3. Änderung der Geschäftsordnung  



 Beschluss 
 

 Der 3. Änderung der Geschäftsordnung wird zugestimmt.  
 
Einstimmig beschlossen Ja 19      Nein 0      Anwesend 19   

4. Vollzug der GO; 
Erlass einer 2. Satzung zur Änderung der Änderung der Satzung zur Regelung 
von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts vom 12.05.2020 

  
 Beschluss: 

 
Der Stadtrat beschließt, die 2. Satzung zur Änderung der Satzung zur Regelung 
von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts vom 12.05.2020 zu 
erlassen. 
Einstimmig beschlossen Ja 19      Nein 0      Anwesend 19 

  
5. Vollzug der Gemeindeordnung; 

5. Änderungssatzung zur Wasserabgabesatzung 
  
 Beschluss: 

 
Der Stadtrat beschließt, die 5.Satzung zur Änderung der Wasserabgabesetzung 
vom 05.12.2006 zu erlassen. 
 
Mehrheitlich beschlossen Ja 18      Nein 1      Anwesend 19   
 

6. Bürgerbudget 2024 
  
 1. Der Stadtrat Kemnath erteilt sein Einvernehmen zur Bereitstellung von 

Haushaltsmitteln aus dem Bürgerbudget der Stadt Kemnath für die beiden form- 
und fristgerecht eingereichten Projektvorschläge der Dorfgemeinschaft 
Löschwitz und des Oldtimer SlalomCups Oberfranken (OSCO). 
Das zur Verfügung stehende Budget von 10.000 Euro ist höher als die 
veranschlagten Kosten der beiden Ideen. Somit wird dem Oldtimer SlalomCup 
Oberfranken (OSCO) eine Zuwendung von 3.000 Euro in Aussicht gestellt, der 
Dorfgemeinschaft Löschwitz ein Betrag von 2.000 Euro.  
 
Einstimmig beschlossen Ja 19      Nein 0      Anwesend 19   
 
2. Gleichlautende Projektvorschläge derselben Antragsteller können maximal 
zwei Jahre lang gefördert werden. 
 
Mehrheitlich beschlossen Ja 17      Nein 2      Anwesend 19   

7. Bekanntgabe von in nichtöffentlicher Sitzung gefasster Beschlüsse 
  



 Folgende in nichtöffentlicher Sitzung gefasster Beschlüsse werden gemäß Art. 52 
Abs. 3 GO bekannt gegeben. Bürgermeister Roman Schäffler verliest die 
Beschlüsse: 
 
 
Lfd.Nr. 91/2023 
Neubau Feuerwehrhaus Kemnath, Vergabe Gerüstbauarbeiten 
 
Beschluss: 
Die Firma Eugen Wahner GmbH, An der Staatstr. 1, 97320 Sulzfeld erhält als 
preisgünstigster Bieter den Auftrag zur Ausführung der Gerüstbauarbeiten zum 
Neubau eines Feuerwehrhauses in Kemnath zum geprüften Angebotspreis von 
32.140,12 € inkl. 19 % MwSt.  
 
 
Lfd.Nr. 92/2023  
Neubau Feuerwehrhaus Kemnath, Vergabe WDVS- und Außenputzarbeiten 
 
Beschluss: 
Die Firma Lohse GmbH, Horneckerweg 14, 90408 Nürnberg erhält als 
preisgünstigster Bieter den Auftrag zur Ausführung der 
Wärmedämmverbundsystem- und Außenputzarbeiten zum Neubau eines 
Feuerwehrhauses in Kemnath zum geprüften Angebotspreis von 257.468,40 € 
inkl. 19 % MwSt. 
 
 
Lfd.Nr. 93/2003 
Neubau Interkommunaler Sport- und Freizeitpark BA I, Vergabe 
Tribünenüberdachung 
  
Beschluss: 
Die Firma Dieter Kohl GmbH & Co. KG, Auenweg4, 92265 Edelsfeld erhält als 
preisgünstigster Bieter den Auftrag zur Ausführung der Tribünenüberdachung 
zum geprüften Angebotspreis von 143.358,11 € inkl. 19 % MwSt.  
 
 
Lfd.Nr. 94/2023 
Neubau Interkommunaler Sport- und Freizeitpark BA I, Vergabe Tribünenanlage 
 
Beschluss: 
Die Firma FixGreen GmbH, Robert-Bosch-Str. 4, 90592 Schwarzenbruck erhält 
als preisgünstigster Bieter den Auftrag zur Ausführung der Tribünenanlage zum 
geprüften Angebotspreis von 239.532,45 € inkl. 19 % MwSt. Das Nebenangebot 
der Firma FixGreen wird angenommen.  
 
 
Lf.Nr. 95/2023 
Neubau Interkommunaler Sport- und Freizeitpark BA I, Vergabe Sport- und 
Freianlage 



 
Beschluss: 
Die Firma FixGreen GmbH, Robert-Bosch-Str. 4, 90592 Schwarzenbruck erhält 
als preisgünstigster Bieter den Auftrag zur Ausführung der Sport- und 
Freianlagen im BA 1 (öffentlicher Bereich) zum geprüften Angebotspreis von 
398.975,86 € inkl. 19 % MwSt.  
 
 
Lfd.Nr. 96/2023 
Neubau Interkommunaler Sport- und Freizeitpark BA I, Vergabe Zaunanlagen 
 
Beschluss: 
Die Firma STS Zaunbau, Zinst 24, 95508 Kulmain erhält als preisgünstigster 
Bieter den Auftrag zur Ausführung der Zaunanlagen im BA 1 (öffentlicher 
Bereich) zum geprüften Angebotspreis von 43.802,23 € inkl. 19 % MwSt.  
 
 
Lfd:Nr. 98/2023 
Ferienfreizeit 2024; Kooperationsvertrag mit "Learning Campus gGmbH" 
 
Beschluss 
Der Stadtrat Kemnath hält am bisher gewährten kommunalen Zuschuss von 
100,00 € je Kind und Woche im Rahmen des Kooperationsvertrages mit Learning 
Campus gGmbH, Trabitz, fest. Einer Erhöhung des kommunalen Förderbetrages 
von 100,00 € auf 105,00 € wird nicht zugestimmt. Somit haben die Eltern beim 
Teilnahmebeitrag künftig 110,00 € je Kind und Woche selbst zu tragen. 
 
Die vorstehenden Beschlüsse gelten somit als bekannt gegeben. 

 


